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Abschliessender Vorprüfungsbericht 

Geschäfts-Nr.: BVUARE.19.37 (bitte in allen Korrespondenzen angeben) 
Gemeinde: Wettingen 
Bezeichnung: Gestaltungsplan "Klosterhalbinsel" 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Am 11. Juni 2019 haben Sie uns die oben erwähnte Vorlage zur abschliessenden Vorprüfung einge-
reicht. 

Der abschliessende Vorprüfungsbericht enthält noch wichtige Hinweise. Vor der öffentlichen Auflage 
ist uns ein bereinigtes Exemplar der Vorlage zuzustellen. 

Damit ist die Vorprüfung abgeschlossen. Bitte legen Sie die bereinigte Vorlage zusammen mit dem 
abschliessenden Vorprüfungsbericht öffentlich auf. 

Danke für die angenehme Zusammenarbeit und viel Erfolg bei den weiteren Verfahrensschritten. 
Bei Fragen helfe ich Ihnen gerne weiter. 

Beilagen 
• Vorprüfungsbericht 
• Prüfbericht Geodaten Nutzungsplanung 

Kopie (mit Vorprüfungsbericht und Prüfbericht Geodaten) an 
• Planpartner AG, Obere Zäune 12, 8001 Zürich 
• Immobilien Aargau, Tellistrasse 67, 5001 Aarau (z. Hd. Urs Heimgartner) 

https://igeko5/igeko/WebDav/13/FRM_5aa0ddb5f49f1 95bb351ea85f3820570.dmvcvl kgfgagc7m190ao14385/5aaOddb5f49f195bb351ea85f3820570/igeko.modules.dok.1 
Dok/1426068NOR-Begleitbrief abschl ._VP-Bericht.docx 



Kopie (mit Vorprüfungsbericht) intern (mittels iGEKO-Verweis) an 
• BKS/Denkmalpflege Peter Mayer 
• BKS/Kantonsarchäologie, Thomas Doppler 
• BVU/ALG/WB, Anina Stäubli 
• BVU/ALG/GN, Arnold Meyer 
• BVU/AVK, Ulrich Studer 
• BVU/AfU, Ren 6 Sägesser 
• BVU/ARE/Jur., Astrid Huber 
• BVU/ARE/OSR/FSO, Maria Luisa Ibäriez 
• BVU/ARE/OSR/FSF, Daniela Bächli 
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ABSCHLIESSENDER VORPRÜFUNGSBERICHT 

Geschäfts-Nr.: BVUARE.19.37 (bitte in allen Korrespondenzen angeben) 
Gemeinde: Wettingen 
Bezeichnung: Gestaltungsplan "Klosterhalbinsel" 

1. Ausgangslage 

Die Abteilung Raumentwicklung hat die Eingabe der Gemeinde vom 11. Juni 2019 unter Einbezug 
der betroffenen Fachstellen vorgeprüft. Der abschliessende Vorprüfungsbericht umfasst eine koordi-
nierte Beurteilung der Vorlage auf Vereinbarkeit mit den gesetzlichen Genehmigungsanforderungen. 
Er ist Bestandteil der öffentlichen Auflage. 

1.1 Eingereichte Planungsunterlagen 

1.1.1 Zu genehmigende Vorlage 

• Gestaltungsplan "Klosterhalbinsel", Situation 1:1'000 vom 30. Mai 2019 
• Gestaltungsplan "Klosterhalbinsel", Sondernutzungsvorschriften (SNV) vom 30. Mai 2019 

1.1.2 Weitere Grundlagen 

• Planungsbericht nach Art. 47 Verordnung über die Raumplanung (RPV) vom 30. Mai 2019 
• Masterplan Klosterhalbinsel Wettingen vom Oktober 2013 
• Gestaltungsplan "Klosterhalbinsel"; Fachliche Stellungnahme ARE/BVU: Umgang mit Empfehlun-

gen und Hinweisen, Bericht der Arbeitsgruppe Klosterhalbinsel vom 23. Mai 2019 

1.2 Planungsgegenstand und Zielsetzungen 

Zwischen 2009 und 2013 wurde ein Masterplan für die Klosterhalbinsel ausgearbeitet. Das gewach-
sene Nebeneinander der Nutzungen bildet gemäss Masterplan die Ausgangslage für die sorgfältige 
Nutzungsergänzung. Mit einer gezielten Anpassung der Zonenplanung und parallel dazu des Gestal-
tungsplans soll das Regelwerk dem überarbeiteten Masterplan angepasst werden. 

Der Gemeinderat hat beschlossen, den gültigen Gestaltungsplan "Klosterhalbinsel" von 2001 aufzu-
heben beziehungsweise zu ersetzen. Dies nachdem der Masterplan Klosterhalbinsel Wettingen 2013 
gezeigt hat, dass zahlreiche Änderungen notwendig sind, was den Rahmen einer Teilrevision ge-
sprengt hätte. 

2. Gesamtbeurteilung 

Der Gestaltungsplan entspricht weitgehend den Anforderungen von § 21 Gesetz über Raumentwick-
lung und Bauwesen (Baugesetz, BauG). Es gibt noch einige Hinweise, die vor der öffentlichen Aufla-
ge zu bereinigen sind. 
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2.1 Vollständigkeit 

Die Grundlagen sind vollständig und ermöglichen eine umfassende Beurteilung der Ausgangslage 

und der getroffenen Planungsmassnahmen. 

2.2 Verfahren/Masterplan 

Das Gesamtverfahren zur planungsrechtlichen Sicherung des wichtigen Klosterareals vermag zu 

überzeugen (Räumliches Entwicklungsleitbild [REL], Masterplan, Teiländerung Nutzungsplanung, 

Gestaltungsplanung). 

Der Masterplan hat zum Ziel, die Bedürfnisse aller Grundeigentümerinnen und Grundeigentümer zu 

sammeln, zu koordinieren und einer gemeinsamen Lösung zuzuführen. Er ist sorgfältig ausgearbeitet 

und enthält alle relevanten Themen. Diese sind stufen- und sachgerecht in den Masterplan aufge-

nommen worden. Das Resultat des behördenverbindlichen Masterplans kann als breit abgestützter 

Konsens beurteilt werden und bildet so eine ausgezeichnete Grundlage für die notwendige planungs-

rechtliche Umsetzung. 

Der Masterplan zeigt die landschaftliche und bauhistorische Voraussetzung des Gebiets und gibt 

einen guten Überblick über die Historie und den Nutzungswandel. Auch die für den Raum wichtigen 

Themen, wie Verkehrskonzeption und Freiraumsystenn, werden verständlich und gut aufbereitet. 

Daraus resultiert ein Massnahmenpaket zu den Elementen Bebauung und Nutzung, Freiraum und 

weitere Themen. 

Mit dem "Masterplan Klosterhalbinsel Wettingen" vom Oktober 2013 und dem "Parkpflegewerk für 

die Parkanlage" vom 31. Januar 1998 liegen fachlich fundierte Grundlagen für den Erhalt und die 

sorgfältige Weiterentwicklung der Freiräume und Freiraumqualitäten auf der Klosterhalbinsel vor. Die 

beiden Dokumente gelten als erläuternde Grundlage. Als rechtlich verbindlich gelten der Gestal-

tungsplan und die SNV. Aus diesem Grund ist es wichtig, dass die Vorgaben aus Masterplan und 

Pflegewerk adäquat und griffig im Gestaltungsplan und den SNV abgebildet werden. 

2.3 Planungsrechtliches Verfahren 

Die Gemeinde hat bereits ein Mitwirkungsverfahren durchgeführt. Der Mitwirkungsbericht ist öffent-

lich. 

Die Vorlage setzt eine geringfügige Änderung des Nutzungsplans "Siedlung" voraus. Diese ist 

gleichzeitig öffentlich aufzulegen. 

Der vorliegende Sondernutzungsplan und die erforderliche Änderung des Nutzungsplans "Siedlung" 

sind materiell und formell aufeinander abgestimmt. Die Voraussetzungen sind erfüllt, um beide Vor-

lagen koordiniert zu genehmigen. 

Die Nutzungsplanung Siedlung Teiländerung "Klosterhalbinsel", die Teilrevision Nutzungsplanung 

"Schutzobjekte (061 +2)" und die Neufassung des Gestaltungsplans "Klosterhalbinsel" sind in Bezug 

auf die Unterschutzstellung kommunaler Schutzobjekte zeitlich zu koordinieren. Um zu verhindern, 

dass Schutzobjekte zu keiner Zeit ohne Schutz sind, ist es unabdingbar, dass in zeitlicher Abfolge 

zuerst die Teilrevision Nutzungsplanung "Schutzobjekte (0131 +2)", dann die Nutzungsplanung Sied-

lung Teiländerung "Klosterhalbinsel" und zuletzt der Gestaltungsplan "Klosterhalbinsel" beschlossen 

und genehmigt werden. 
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3. Vorprüfungsergebnis 

3.1 Kantonaler Richtplan 

Die Klosterhalbinsel ist im Inventar der schützenswerten Ortsbilder der Schweiz (ISOS) als Spezial-

fall aufgeführt, gesamthaft mit dem Erhaltungsziel Na bewertet. Die Ortsbilder von nationaler Bedeu-

tung sind gemäss Richtplan festgesetzt. Die grundeigentümerverbindliche Umsetzung folgt in den 
(Sonder-)Nutzungsplanungen. 

3.2 Regionale Abstimmung 

Gestützt auf § 13 Abs. 1 BauG sind Planungen regional abzustimmen. Damit der vorliegenden Tei-

länderung kein grundsätzlicher neuer Umgang mit der Klosterhalbinsel resultiert, ist eine regionale 

Stellungnahme nicht erforderlich. 

3.3 Sondernutzungsplan 

Im Sinne der hochwertigen Siedlungsentwicklung bezwecken Gestaltungspläne, ein Areal besonders 
gut auf die bauliche und landschaftliche Umgebung sowie die Wohnbedürfnisse der Bevölkerung 

abzustimmen. Gestaltungspläne können vom allgemeinen Nutzungsplan abweichen, wenn dadurch 
ein siedlungs- und landschaftsgestalterisch besseres Ergebnis erzielt und die zonengemässe Nut-

zungsart nicht übermässig beeinträchtigt wird. 

Weichen Festlegungen des Gestaltungsplans vom allgemeinen Nutzungsplan ab, hat der Gemeinde-

rat in einer qualifizierten Stellungnahme das siedlungs- und landschaftsgestalterisch bessere Ergeb-
nis nachzuweisen. Die Stellungnahme liegt vor und ist mit der abschliessend vorgeprüften Gestal-

tungsplanvorlage öffentlich aufzulegen. 

3.3.1 Anpassungsbedarf 

Im Zusammenhang mit dem Bauvorhaben der Kantonsschule Wettingen bezüglich der Umnutzung 

und Erweiterung der Löwenscheune in eine Mensa, ergab sich im Januar 2007 Handlungsbedarf 

betreffend die Anpassung der Baufelder des Gestaltungsplans "Klosterhalbinsel" und der Unter-

schutzstellung der Liegenschaft Klosterstrasse 20 (Karrenstall). 

Gestützt auf das Gebot der Planbeständigkeit und den Umstand, dass der aktuelle Gestaltungsplan 

aus dem Jahr 2001 stammt, wurde vereinbart, diese durch den Kanton Aargau ausgelösten Anpas-
sungen des Gestaltungsplans im Rahmen einer gesamtheitlichen Überprüfung der Planwerke "Nut-

zungsplan Siedlung" und "Gestaltungsplan Klosterhalbinsel" an die Hand zu nehmen. 

Für die weitere Entwicklung der Klosterhalbinsel und zur Sicherung des Handlungsspielraums des 
Mittelschulstandorts Wettingen erteilte der Kanton Aargau, vertreten durch die Immobilien Aargau, im 

Jahr 2009 den Auftrag zur Ausarbeitung eines Masterplans. Zwischen 2009 und 2013 wurden mit 
Beteiligung der Grundeigentümerinnen und Grundeigentümer die einzelnen Interessen abgefragt, 

gebündelt und koordiniert. Die Ergebnisse dieser Workshops wurden im Jahr 2013 in einem Master-

plan "Klosterhalbinsel Wettingen" als behördenorientierendes Planungsinstrument zusammenge-

fasst. 

Mit der Nutzungsplanung Siedlung Teiländerung "Klosterhalbinsel" und der Neufassung des Gestal-

tungsplans wird ein grundeigentümerverbindliches Planwerk, dass den Oberzielen des Masterplans 

entspricht, festgesetzt. 

Mit dieser Festsetzung wird unter anderem erreicht, dass die anstehenden Raumbedürfnisse der 

Kantonsschule Wettingen umgesetzt werden können. 

Die Festlegungen in den Planwerken "Nutzungsplanung Siedlung Teiländerung Klosterhalbinsel" und 

"Neufassung Gestaltungsplan" entsprechen sowohl den Festlegungen des gemeinsam erarbeiteten 
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Masterplans "Klosterhalbinsel Wettingen" als auch den aktuellen Bedürfnissen betreffend die Aus-

scheidung des Baufelds "Hönggerhaus". 

3.3.2 Planbeständigkeit 

Die vorliegende Neufassung des Gestaltungsplans "Klosterhalbinsel" ersetzt den gleichnamigen 

Gestaltungsplan aus dem Jahr 2001. Der Planungshorizont von 15 Jahren ist somit deutlich über-

schritten. Aus Sicht der Rechtsbeständigkeit spricht nichts gegen die vorliegende Neufassung des 

Gestaltungsplans. 

3.3.3 Baubereiche 

Die Redimensionierung der Baufelder wird ausdrücklich begrüsst und ist nachvollziehbar dargelegt. 

Die vorgenommenen Verkleinerungen der Baufelder und vor allem die Aufhebung des bisherigen 

Baufeldes "C" führt zu einer Stärkung wichtiger Freiraunnbereiche. Das neu geschaffene Baufeld "C" 

für den Umbau des Westflügels und Neubau des Hönggerhauses ist mit den festgelegten Rahmen-

bedingungen sachgerecht. 

Gemäss § 50 Bau- und Nutzungsordnung (BNO) kann der Gemeinderat bei Bauvorhaben eine Be-

gutachtung einfordern. Neu wird im § 11 Abs. 8 BNO geregelt, wie der Gemeinderat die qualitativen 

Anforderungen an Bauten, Anlagen und Freiräume sicherstellt. 

3.3.4 Freiraum 

Neben den historischen Bauten ist der Freiraum (historische Park- und Gartenanlagen) im Gebiet 

Klosterhalbinsel von zentraler Bedeutung. Die grundsätzlichen Festlegungen in § 11 und § 16 SNV 

werden begrüsst. In den Paragrafen 13 bis 15 erfolgen dazu Detailfestlegungen. 

3.3.5 Erschliessung/Parkierung 

Der Planungsbericht (Kapitel 4.4) nimmt das Thema auf und macht Aussagen zur Parkierung (§ 20 

SNV) sowie zum Mobilitätskonzept für grössere Anlässe (§ 22 SNV). 

Die Reduktion und Konzentration der Parkierung, wie sie gemäss Masterplanung vorgesehen ist, 

wird begrüsst. Der neugefasste Gestaltungsplan "Klosterhalbinsel" bezeichnet die für öffentliche und 

private Parkierungsanlagen vorgesehenen Standorte, ebenso die aufzuhebenden Parkierungsanla-

gen. Die Gemeinde verzichtet auf eine eigentumsverbindliche Festlegung der Anzahl Parkfelder in 

den SNV bewusst, damit im Rahmen der Projektierung und des Bewilligungsverfahrens ein Spiel-

raum erhalten bleibt. Die Gemeinde ist sich bewusst, dass Parkplätze gut in die bauliche und land-

schaftliche Umgebung eingefügt werden müssen, um den Anforderungen von § 16 SNV zu genügen. 

Sehr begrüsst wird aus kantonaler Sicht, dass im Hinblick auf die zahlreichen und dauernden Fuss-

gängerströme der Schule, in Zukunft eine Begegnungszone auf der Klosterstrasse und dem westli-

chen Teil der Kanzlerrainstrasse eingeführt wird (publiziert im kantonalen Amtsblatt am 5. Oktober 

2018). Es handelt sich dabei um eine verkehrspolizeiliche Massnahme. 

3.3.6 Weitere materielle Hinweise 

Gewässerraum 

Die Klosterhalbinsel von Wettingen wird von der Limmat umflossen. Der Gewässerraum der Limmat 

wird in der Nutzungsplanung Siedlung Teiländerung Bauzonenplan "Klosterhalbinsel" umgesetzt und 

im vorliegenden Gestaltungsplan orientierend dargestellt. 

Belastete Standorte und Altlasten 

Ein Teil des betroffenen Gestaltungsplans "Klosterhalbinsel" ist im Kataster der belasteten Standorte 

(KBS) unter der Nr. AA4045.0116 eingetragen. 

4 von 6 



Nach Art. 3 Altlasten-Verordnung (AltIV) darf ein Bauprojekt oder eine Umnutzung auf einem belaste-

ten Standort nur dann ausgeführt werden, wenn: 

• der belastete Standort nicht sanierungsbedürftig ist und durch das Bauvorhaben nicht sanie-
rungsbedürftig wird oder 

• eine spätere Sanierung durch das Bauvorhaben nicht wesentlich erschwert oder 

• der Standort gleichzeitig mit dem Bauvorhaben saniert wird. 

Vom betroffenen belasteten Standort geht nach aktueller Beurteilung keine Umweltgefährdung aus. 

Im Rahmen der Baubewilligungsverfahren werden gegebenenfalls projektbezogene, abfall- und alt-

lastenrechtliche Auflagen formuliert, die auf die Einhaltung von Art. 3 AltIV sowie die fachgerechte 

Entsorgung von belastetem Material fokussieren. 

Lärm 

Der rechtsgültige Gestaltungsplan "Klosterhalbinsel" enthält keine lärmrechtlichen Bestimmungen. 

Zudem besteht kein Bedarf an neuen lärmrechtlichen Bestimmungen, welche in die Neufassung des 

Gestaltungsplans aufgenommen werden müssten. 

Damit die geplanten Freiräume auch eine gute Aufenthaltsqualität aufweisen, ist der Akustik in die-

sen Räumen die nötige Beachtung zu schenken. Die Klangqualität bestimmt massgeblich, ob man 

sich an einem Ort wohlfühlt, auch wenn diese oft nur unbewusst wahrgenommen wird. Wie man 

durch akustisch wirksame Interventionen (zum Beispiel Terrainmodellierung, vielfältige Bodenmateri-

alien etc.) die Aufenthaltsqualität des Ortes positiv beeinflusst, kann den Dokumenten zur Klang-

raumgestaltung entnommen werden, welche auf der Homepage des Cercle Bruit aufgeschaltet sind 

(www.cerclebruit.ch > Themenordner> Klangraumgestaltung). 

Der Hinweis zur Klangqualität der geplanten Freiräume wird vorbildlich in den § 16 der SNV aufge-

nommen. 

3.3.7 Sondernutzungsvorschriften (SNV) 

Anwendbares Recht 

Die rechtskräftige BNO der Gemeinde Wettingen wurde am 7. Dezember 2000 vom Einwohnerrat 
beschlossen. Die interkantonale Vereinbarung über die Harmonisierung der Baubegriffe (IVHB) wur-

de noch nicht umgesetzt. Solange die IVHB nicht übernommen wurde, gelten anstelle der Bestim-

mungen im Titel 3 (Baubegriffe und Messweisen) der Bauverordnung (BauV) die Bestimmungen der 

Allgemeinen Verordnung zum Baugesetz (ABauV) vom 23. Februar 1994, wie sie in Anhang 3 der 

BauV aufgeführt sind (§ 64 Abs. 1 BauV). 

Da der Gestaltungsplan vom 11. April 2001 aufgehoben wird, sind vorliegend die Bestimmungen 

fortlaufend zu nummerieren. Das heisst, da § 9 SNV gestrichen wurde, ist die Nummerierung der 

nachfolgenden Paragrafen anzupassen. Gleiches gilt für § 14bis SNV (kann als § 15 SNV bezie-

hungsweise § 14 SNV aufgeführt werden) und § 17 ff. SNV. Dabei ist zu beachten, dass die Ver-

weise auf andere Paragrafen überprüft und wo erforderlich angepasst werden. 

Hinweise zu den einzelnen SNV 

§ 7 Abs. 1 

§ 8 Abs. 1 

Da Klein- und Anbauten, Tiefbauten sowie Kunstwerke auch ausserhalb der Baube-
reiche zulässig sind, hingegen in der Gewässerzone nicht, wird empfohlen, am 
Schluss den Absatz wie folgt zu ergänzen: [...] und die Gewässerraumzone respek-

tiert. 

Die Ergänzung entspricht nicht unserem Vorschlag, "nach Möglichkeit" ist wegzulas-
sen. Die Streichung ist unproblematisch, da in der Formulierung explizit von der "his-

torisch wertvollen" Bausubstanz gesprochen wird. Das heisst, dass weniger oder 
nicht wertvolle Bausubstanz nach wie vor abgebrochen beziehungsweise verändert 
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werden könnte. Es ist wichtig, dass die Bausubstanz beurteilt und eingereiht wird, 
denn dazu ist der Kanton auf der ISOS national geschützten Klosterhalbinsel ver-
pflichtet. 

3.3.8 Verschiedenes und Formelles 

• Titelblatt Situationsplan und SNV 

Auf dem Deckblatt ist statt des Einwendungsverfahrens, die öffentliche Auflage (von bis) aufzu-
führen 

• Planungsbericht 

Da der Planungsbericht nicht Beschluss- und Genehmigungsbestandteil der Nutzungsplanung ist, 
ist der Hinweis auf Vorprüfungsbericht, Mitwirkung, Einwendungsverfahren und Beschluss Ge-
meinderat auf dem Deckblatt wegzulassen. 

• Situationsplan 1:1'000 

Der südlich vom Abthaus gelegene Abtgarten wurde vor zehn Jahren wiederhergestellt. Die bauli-
chen Anpassungen, wie Rekonstruktion der östlichen Konventmauer und Wiederherstellung der 
zentralen Treppenanlage sind im aktualisierten Situationsplan darzustellen. 

4. Weiteres Vorgehen 

Die Abteilung Raumentwicklung hat die Vorlage vorgeprüft. Sie erfüllt die Genehmigungsanforderun-
gen an Nutzungspläne. Der abschliessende Vorprüfungsbericht enthält noch wichtige Hinweise. Die-
se sind bei den weiteren Verfahrensschritten zu berücksichtigen. 

Die bereinigte Vorlage kann öffentlich aufgelegt werden. 

Die Genehmigungs- und die Beschwerdebehörde sind nicht an die Beurteilung der Verwaltung ge-
bunden. 
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